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Flughafen Zürich - Änderung des Betriebsreglements:
Ausschluss Slow Moving IFR-Verkehr

Phone: +41 (0) 43 931 61 68

AFTN: LSSAYOYX

Email: aip@skyguide.ch

AIP Services
P.O. Box 
CH-8602 Wangen bei Dübendorf
Switzerland

Die Flughafen Zürich AG unterbreitet dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eine nicht lärmrelevante Änderung 
des Betriebsreglements zur Genehmigung. Der Gesuchsbrief mit Begründung und der Text der Änderung finden 
sich im Anhang zu diesem AIC.

Bevor das BAZL über die Genehmigung entscheidet, erhalten die von dieser Änderung Betroffenen Gelegenheit 
zur Äusserung.

Allfällige Stellungnahmen sind bis zum 2. Dezember 2024 (Datum des Poststempels) zu richten an:

Post: Bundesamt für Zivilluftfahrt
Sektion Sachplan und Anlagen
3003 Bern

Die Unterlagen können während dieser Zeit beim BAZL, Sektion Sachplan und Anlagen, Papiermühlestrasse 
172, Ittigen b. Bern, während der ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden. Unter Berücksichtigung der 
Stellungnahmen wird das BAZL anschliessend über die Genehmigung der Änderungen entscheiden.
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Anhang 1 zum Gesuch

Betriebsreglement für den Flughafen Zürich vom 30. Juni 2011 (Änderung vom 19. August 2024)

Anhang 1: An- und Abflugverfahren Anhang 1: An- und Abflugverfahren

B. Benützungsvorschriften B. Benützungsvorschriften

I. Benützungsvorrang I. Benützungsvorrang

Art. 12 Art. 12

Grundsatz Die zugelassenen Verkehrsarten haben
in nachstehender Reihenfolge 
Benützungsvorrang:

Grundsatz Die zugelassenen Verkehrsarten haben 
in nachstehender Reihenfolge 
Benützungsvorrang:

1. Flüge des Linienverkehrs; 1. Flüge des Linienverkehrs;

2. Charterkettenflüge des 
Nichtlinienverkehrs;

2. Charterkettenflüge des 
Nichtlinienverkehrs;

3. übrige gewerbsmässige IFR-Flüge; 3. übrige gewerbsmässige IFR-Flüge;

4. nichtgewerbsmässige IFR-Flüge; 4. nichtgewerbsmässige IFR-Flüge;

5. gewerbsmässige VFR-Flüge; 5. gewerbsmässige VFR-Flüge;

6. nichtgewerbsmässige VFR-Flüge. 6. nichtgewerbsmässige VFR-Flüge.

Für VFR-Flüge kann die Flughafen
Zürich AG eine theoretische Einweisung 
vorschreiben. Die Details dazu werden
im AIP publiziert.

Für VFR-Flüge kann die Flughafen 
Zürich AG eine theoretische Einweisung 
vorschreiben. Die Details dazu werden 
im AIP publiziert.

Unabhängig von der Verkehrsart kann die 
Flughafen Zürich AG in den An- und 
Abflugspitzen Abflüge und Landungen von 
Flugzeugen der Aircraft category A 
gemäss ICAO Doc 8168 sowie IFR 
Helikopterflüge nicht gestatten.

Unabhängig von der Verkehrsart kann 
Die Flughafen Zürich AG kann in den An- 
und Abflugspitzen Abflüge und 
Landungen nach IFR von Flugzeugen 
der Aircraft Category A gemäss ICAO 
Doc 8168 nicht gestatten. Unabhängig 
von der Verkehrsart kann die Flughafen 
Zürich AG in den An- und Abflugspitzen 
Abflüge und Landungen von Flugzeugen 
der Aircraft category A gemäss ICAO 
Doc 8168 sowie IFR-Helikopterflüge 
nicht gestatten.

- E N D E -
BAZL/LESA
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